
 

1 

 

Anerkennung ausländischer Physiotherapiediplome 
Um in der Schweiz als Physiotherapeut/-in arbeiten zu können, ist die Anerkennung ausländischer 
Diplomabschlüsse durch das SRK notwendig. Für die definitive Anerkennung ist eine 
Aufenthaltsbewilligung des Typs B, C, Ci, G, F oder L erforderlich. Dieser Leitfaden zeigt den Ablauf 
und beinhaltet die wichtigsten Links zu Dokumenten und Anlaufstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Entscheidet, ob das Diplom grundsätzlich anerkannt werden kann 
• Kostenlos 
• Via www.precheck.ch (Benutzerkonto erstellen) 

Schritt 1: PreCheck 

Anerkennung des Diploms nicht 
möglich 

Negativer Entscheid 

• Ausfüllen des Gesuchsformulars unter www.precheck.ch sowie Einreichen der 
geforderten Unterlagen per Post 

• Die Frist zur Einreichung beträgt 1 Jahr ab Entscheid des PreChecks 
• Bearbeitungszeit der Unterlagen beim SRK: ca. 4 Monate 
• Kosten bis zu CHF 1’000.- (exklusiv der Kosten für Beglaubigungen, 

Übersetzungen etc.) 

Schritt 2: Anerkennungsverfahren 

Positiver Entscheid Teilentscheid 

Bürger aus EU/EFTA-Staaten: 
 
Erbringen des Sprachnachweises 
auf Niveau B2 im Verlauf des 
Anerkennungsverfahrens 

Bürger aus Drittstaaten: 
 
Erbringen des Sprachnachweises 
auf Niveau B2 VOR dem 
Anerkennungsverfahren 

Positiver Entscheid 

https://www.redcross.ch/de/thema/anerkennung-auslaendischer-ausbildungsabschluesse-0
https://www.ch.ch/de/aufenthaltsbewilligung-ubersicht-antrag-verlangerung/
http://www.precheck.ch/
http://www.precheck.ch/
https://www.redcross.ch/de/srk-dienstleistungen/anerkennung-auslaendischer-ausbildungsabschluesse/diese-sprachkenntnisse
https://www.redcross.ch/de/srk-dienstleistungen/anerkennung-auslaendischer-ausbildungsabschluesse/diese-sprachkenntnisse
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Der Teilentscheid informiert über die Ausgleichsmassnahmen, welche 
absolviert werden müssen. Nach Erhalt der Bestätigung über die Teilnahme 
an der Ausgleichsmassnahme vom SRK kann eine befristete GLN-Nummer  
für eine «Person im Anerkennungsverfahren» bei Refdata beantragt werden 
(Gültigkeit 2 Jahre).  

Teilentscheid 

Die definitive Anerkennung 
liegt vor 

Positiver Entscheid 

Variante B: 
Anpassungslehrgang 
mit Zusatzausbildung 
 
• Berufspraktikum bei 

Arbeitgeber Ihrer 
Wahl mit 
anschliessender 
Bewertung 

• Anforderung an 
Betreuungsperson 
am Arbeitsplatz 
gemäss 
Bestimmungen SRK 

• Zusatzausbildung 
Wissenschaftliches 
Arbeiten 

Variante A: 
Anpassungslehrgang 
 
 
• Berufspraktikum bei 

Arbeitgeber Ihrer 
Wahl mit 
anschliessender 
Bewertung 

• Anforderung an 
Betreuungsperson 
am Arbeitsplatz 
gemäss 
Bestimmungen SRK 

Variante C: 
Eignungsprüfung 
 
 
• Teil 1: schriftliche 

Fallstudie (Dauer für 
Verfassen und 
Korrektur: mind. 
16 Wochen) 

• Teil 2: Mündliche 
Prüfung (2x / Jahr 
möglich: Mär/Apr & 
Okt/Nov) 

• Zuständig: 
physioswiss 

• Kosten: CHF 4’350.- 

Schritt 3: Ausgleichsmassnahmen 

• Definitive Anerkennungsbestätigung vom SRK 
• Automatische Registrierung im NAREG (Nationales Register der Gesundheitsberufe) 

→ Gebühr CHF 130.- 
• (definitive) GLN-Nr. kann bei der Refdata beantragt werden (Anpassung der Berufsbezeichnung) 

Positiver Entscheid 
 

Angaben entsprechen dem Stand vom 20.03.2023 und sind ohne Gewähr. 
 

https://www.refdata.ch/de/
https://www.physioswiss.ch/media/3969/download/SRK_Anpassungslehrgang_20180119.pdf?v=1
https://www.physioswiss.ch/media/3969/download/SRK_Anpassungslehrgang_20180119.pdf?v=1
https://www.nareg.ch/
https://www.refdata.ch/de/

